
als Folge von Kosteneinsparungen kann
Lebensgefahr für die Patienten bedeuten.
Prof. Dr. med. Uwe Schulte-Sasse und Dr. jur.
Wolfgang Bruns analysieren die Situation an
den Krankenhäusern und zeigen Lösungsmög-
lichkeiten auf – bis hin zur Klärung vor dem
Arbeitsgericht.
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